
STADTGEMEINDE PURKERSDORF                  Antrag an den Gemeinderat 
STR Weinzinger                                          zur Sitzung am 23. 06. 2009 
 
Punkt: 4.4.-0739 – STR Viktor Weinzinger 
 
Gegenstand: Örtliches Raumordnungsprogramm – 10. Änderung - 
Stellungnahmen 
 
 
Der Entwurf der 10. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes ist in der Zeit vom 15. 
April 2009 bis 27. Mai 2009 gemäß § 21 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976 im Stadtamt 
Purkersdorf zur allgemeinen Einsicht aufgelegen. 
Folgende Stellungnahmen sind eingelangt: 
 
a) Thomas Adam – Prof. Josef Humplik-Gasse 
 
 
 



 



 



 
 
 



 
 
S a c h v e r h a l t 
 
Das Schreiben ist nicht als Einwendung zur aktuellen Flächenwidmungsplan-Änderung zu 
werten, sondern als Antrag für eine neue Umwidmung. Im Zuge eines laufenden Verfahrens 
dürfen lediglich geplante und öffentlich aufliegende Änderungspunkte abgeändert werden, 
nicht jedoch neue Umwidmungen hinzukommen.  
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Der Antrag auf Umwidmung ist beim nächsten Umwidmungsverfahren zu behandeln.“ 
 
Geschäftsordnungsantrag Weinzinger: 
En bloc-Abstimmung – lit. a bis t. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Die Abstimmung erfolgt en bloc. 
 
Bgm. Schlögl verlässt die Sitzung, Vizebgm. Pleischl übernimmt den Vorsitz. 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
b) Gertraud und Ing. Heinrich Aschenbrenner – Wurzbachgasse 1 
 



 
 
 



S a c h v e r h a l t 
 
Das Schreiben ist nicht als Einwendung zur Flächenwidmungsplanänderung zu werten, sondern 
als Antrag für eine Bebauungsplanänderung 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Der gegenständliche Antrag ist anlässlich der 16. Bebauungsplanänderung zu bearbeiten.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
c) Mag. Agnes Baumgartl 
 
 



 
 
 



S a c h v e r h a l t 
 
Zur Plandarstellung: Der Kataster wird vom Vermessungsamt erstellt und enthält oftmals nicht 
den aktuellsten Baubestand. Der Ortsplaner ist bestrebt, fehlende Gebäude nachzutragen. Dies 
geschieht üblicherweise durch Aktualisierungen anlässlich eines Umwidmungsverfahrens und 
wird in Zusammenarbeit mit dem Bauamt durchgeführt. Anlässlich der Beschlussfassung der 
aktuellen Flächenwidmungsplan-Änderung erfolgt die Umstellung auf die neueste digitale 
Katastermappe 2009. Diese Plandarstellung entspricht dem aktuellen Stand und wurde 
hinsichtlich des Baubestandes vom Ortsplaner zusätzlich ergänzt. 
Waldwege werden nicht als Verkehrsflächen gewidmet, grundsätzlich ist die Widmung als 
öffentliche Verkehrsfläche nur für Straßen vorgesehen, die ins öffentliche Gut übernommen 
wurden bzw. im Zuge einer Abtretungsverpflichtung übernommen werden sollen. 
Böschungen oder Niveauveränderungen werden im Maßstab 1:5000 generell nicht dargestellt 
bzw. sind nicht darstellbar.  
 
Zur Widmung BW-40 max. 3 WE: selbstverständlich ist diese Maßnahme so gedacht, dass bei 
einer Grundteilung nicht auch die Anzahl der Wohneinheiten geteilt wird. Die Widmung "BW 
max. 4 WE" ist im Raumordnungsgesetz nicht vorgesehen.  
Zur Präzisierung: Die durch Teilung entstandenen Grundstücke müssen die im Bebauungsplan 
festgelegte Mindestgröße haben und sind dann mit jeweils max. 3 WE bebaubar. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Beibehaltung der Festlegung "BW-40 max. 3 WE" für den Bereich Süßfeldstraße.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
d) Dipl.Ing. Martin Baumgartl 
 



 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Zur Plandarstellung: Der Kataster wird vom Vermessungsamt erstellt und enthält oftmals nicht 
den aktuellsten Baubestand. Der Ortsplaner ist bestrebt, fehlende Gebäude nachzutragen. Dies 
geschieht üblicherweise durch Aktualisierungen anlässlich eines Umwidmungsverfahrens und 
wird in Zusammenarbeit mit dem Bauamt durchgeführt. Anlässlich der Beschlussfassung der 
aktuellen Flächenwidmungsplan-Änderung erfolgt die Umstellung auf die neueste digitale 
Katastermappe 2009. Diese Plandarstellung entspricht dem aktuellen Stand und wurde 
hinsichtlich des Baubestandes vom Ortsplaner zusätzlich ergänzt. 
Waldwege werden nicht als Verkehrsflächen gewidmet, grundsätzlich ist die Widmung als 
öffentliche Verkehrsfläche nur für Straßen vorgesehen, die ins öffentliche Gut übernommen 
wurden bzw. im Zuge einer Abtretungsverpflichtung übernommen werden sollen. 
Böschungen oder Niveauveränderungen werden im Maßstab 1:5000 generell nicht dargestellt 
bzw. sind nicht darstellbar.  
 
Zu Gefahrenzonen: Die Gefahrenzonen nach dem Forstgesetz und die 
Hochwasserabflussgebiete nach dem Wasserrechtsgesetz werden von den jeweiligen Behörden 
festgelegt und sind im Flächenwid-mungsplan ersichtlich zu machen.  
Die Hochwassergefährdung entlang des Gablitzbaches wird dzt. von der NÖ Landesregierung, 
Abteilung Wasserbau WA3 untersucht und wird voraussichtlich Ende 2009 fertig gestellt sein. 
Nach Erlangen der Rechtskraft werden diese Daten im Flächenwidmungsplan dargestellt. 
 
Zur Widmung BW-40 max. 3 WE: selbstverständlich ist diese Maßnahme vom Gesetzgeber so 
gedacht, dass bei einer Grundteilung nicht auch die Anzahl der Wohneinheiten geteilt wird. Die 
Widmung "BW max. 6 WE" ist im NÖ Raumordnungsgesetz allerdings nicht vorgesehen.  
Zur Präzisierung: Die durch Teilung entstandenen Grundstücke müssen die im Bebauungsplan 
festgelegte Mindestgröße haben und sind dann mit jeweils max. 3 WE bebaubar. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Beibehaltung der Festlegung "BW-40 max. 3 WE" für den Bereich Süßfeldstraße.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
e) Ing. Wilhelm Baumgartl 
 



 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Zur Plandarstellung: Der Kataster wird vom Vermessungsamt erstellt und enthält oftmals nicht 
den aktuellsten Baubestand. Der Ortsplaner ist bestrebt, fehlende Gebäude nachzutragen. Dies 
geschieht üblicherweise durch Aktualisierungen anlässlich eines Umwidmungsverfahrens und 
wird in Zusammenarbeit mit dem Bauamt durchgeführt. Anlässlich der Beschlussfassung der 
aktuellen Flächenwidmungsplan-Änderung erfolgt die Umstellung auf die neueste digitale 
Katastermappe 2009. Diese Plandarstellung entspricht dem aktuellen Stand und wurde 
hinsichtlich des Baubestandes vom Ortsplaner zusätzlich ergänzt. 
Waldwege werden nicht als Verkehrsflächen gewidmet, grundsätzlich ist die Widmung als 
öffentliche Verkehrsfläche nur für Straßen vorgesehen, die ins öffentliche Gut übernommen 
wurden bzw. im Zuge einer Abtretungsverpflichtung übernommen werden sollen. 
Böschungen oder Niveauveränderungen werden im Maßstab 1:5000 generell nicht dargestellt 
bzw. sind nicht darstellbar.  
 
Zu Gefahrenzonen: Die Gefahrenzonen nach dem Forstgesetz und die 
Hochwasserabflussgebiete nach dem Wasserrechtsgesetz werden von den jeweiligen Behörden 
festgelegt und sind im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu machen.  
Die Hochwassergefährdung entlang des Gablitzbaches wird dzt. von der NÖ Landesregierung, 
Abteilung Wasserbau WA3 untersucht und wird voraussichtlich Ende 2009 fertig gestellt sein. 
Nach Erlangen der Rechtskraft werden diese Daten im Flächenwidmungsplan dargestellt. 
 
Zur Widmung BW-40 max 3 WE: selbstverständlich ist diese Maßnahme so gedacht, dass bei 
einer Grundteilung nicht auch die Anzahl der Wohneinheiten geteilt wird. Die Widmung "BW 
max. 4 WE" ist im Raumordnungsgesetz nicht vorgesehen.  
Zur Präzisierung: Die durch Teilung entstandenen Grundstücke müssen die im Bebauungsplan 
festgelegte Mindestgröße haben und sind dann mit jeweils max. 3 WE bebaubar. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Beibehaltung der Festlegung "BW-40 max. 3 WE" für den Bereich Süßfeldstraße.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
f) Ing. Roland Gersch, Brigitte Zorzi 
 



 
 
S a c h v e r h a l t 



 
Der Inhalt des Schreibens hat keinen Bezug zum aktuellen Änderungsverfahren. Eine 
Wiederaufforstung kann über das Raumordnungsrecht nicht durchgesetzt werden. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Der Inhalt des Schreibens betrifft das aktuelle Änderungsverfahren nicht.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
g) Inge und Erich Haas - Luisenstraße 
 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Die Einschätzung ist richtig, dass es bei großen Liegenschaften durch Grundteilungen zu einer 
besseren Nutzbarkeit kommen kann und wird.  
Innerhalb eines typischen Einfamilienhausgebietes ist die Teilung und Bebauung eines großen 
Grundstückes durchaus erwünscht, wenn dadurch die Maßstäblichkeit seiner Umgebung 
aufgenommen wird. Dass die Maßstäblichkeit gewahrt wird, dafür garantiert die in den 
Bebauungsbestimmungen festgelegte Grundstücks-Mindestgröße. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Beibehalten der vorgeschlagenen Beschränkung auf 3 Wohneinheiten im gegenständlichen 
Bereich.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
h) Heinz Heger - Wientalstraße 
 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Hochwasserabflussgebiete nach § 38 Wasserrechtsgesetz, festgelegt vom Amt der NÖ 
Landesregierung Gruppe Wasser, Abteilung Wasserbau WA3, sind im Flächenwidmungsplan 
ersichtlich zu machen. Es handelt sich nicht um eine Widmung, sondern um eine 
Kennzeichnung. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Die Gemeinde ist verpflichtet, die HQ 100-Bereiche im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu 
machen. 
Die Abänderung der von der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, WA3, festgelegten 
Wasseranschlagslinie für ein 100-jährliches Hochwasser durch die Gemeinde ist nicht möglich. 
Eine Änderung kann nur durch die entsprechende Dienststelle des Landes erfolgen.  
Bauführungen in HQ 100-Bereichen sind prinzipiell möglich, im Baubewilligungsbescheid sind 
hierfür entsprechende Auflagen vorzuschreiben. Die Darstellung bleibt daher bis zu einer 
Neufestlegung durch das Amt der NÖ Landesregierung unverändert. Die gewünschte Änderung 
der Baufluchtlinie ist im Zuge er 16. Änderung des Bebauungsplanes zu behandeln.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
i) Elisabeth Holzer-Klemmer – Tullnerbachstraße 67 
 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Das Schreiben ist als Umwidmungsantrag zu bewerten und nicht als Einwendung zur laufenden 
Flächenwidmungsplanänderung  
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Das Schreiben ist als Umwidmungsantrag zu bewerten und ist daher beim nächsten 
Umwidmungsverfahren zu bearbeiten.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
j) Gustav Huber – An der Stadlhütte 9 
 



 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Die bestehende Vereinbarung wurde bei der Änderung nicht berücksichtigt.  
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Entfall des Änderungspunktes. Der Standort des Buswartehäuschens verbleibt im Bauland.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
k) Mag. Leopold Kittinger – Deutschwaldstraße 10b 
 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Wie schon im Entwicklungskonzept 2003 festgelegt, sollen in bestimmten Bereichen 
Purkersdorfs die örtlichen Siedlungsstrukturen geschützt und die Charakteristik des Stadt- und 
Landschaftsraumes bewahrt werden. Die Ziele des Entwicklungskonzeptes wurden 
anschließend in 2 Ebenen realisiert: 
Flächenwidmungsplan 2003: ggf. Senkung der zulässigen Zahl der Einwohner pro ha. 
Bebauungsplan 2003: Angleichung/Senkung der Bebauungsdichte an die veränderte Widmung. 
 
Für die o.g. Liegenschaft Deutschwaldstraße 10b hat es im Jahr 2003 übrigens weder bei der 
Einwohnerdichte/ha noch bei der Bebauungsdichte eine Änderung gegeben. 
 
Mit der nunmehr geplanten Einschränkung der Bebaubarkeit auf 3 WE pro Bauplatz wird nicht 
die Bebauungsdichte gesenkt, sondern die Charakteristik der Bebauung beeinflusst. Große 
Grundstücke können z.B. nicht mehr mit großflächigen Wohnhausanlagen bebaut werden, die 
Bebauung ist mit 3 WE pro Bauplatz beschränkt. Solche Grundstücke können jedoch in kleinere 
Parzellen geteilt werden, deren Mindestgröße im Bebauungsplan festgelegt ist. Jeder der so 
entstehenden Bauplätze kann mit max. 3 Wohneinheiten bebaut werden. Das Ergebnis sind 
kleinmaßstäbliche Gebäudestrukturen, die sich der Charakteristik der umgebenden 
Siedlungsgebiete angleichen.  
 
Dzt. Bebauungsmöglichkeiten:  

Grundstücksgröße 2.500 m² 
Beb.Dichte 20% = 500 m² bebaubar 
Bauklasse I,II  = max. 2 Gesch. + ausgebautes DG 
Beb.Weise offen, gekuppelt 
Erzielbare Bruttogeschoßfläche (Faktor 2,75) = 1.375 m² brutto  
= Nettogeschoßfläche (Faktor 0,75)           = 1.031 m² netto 
Bei durchschnittlicher Wohnungsgröße von ca. 80 m² = 12 Wohnungen 

 
Umwidmung in BW-30, max. 3 WE – Teilung des Grundstückes in 4 Parzellen à 625 m²: 
 Beb.Dichte, Bauklasse und Bebauungsweise bleiben gleich 
 Max. 3 Wohnungen pro Parz.  insgesamt 12 Wohnungen 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Die Einschränkung auf BW-30, max. 3 Wohneinheiten, soll beibehalten werden. Sie hat keinen 
Einfluss auf die Bebauungsdichte für die gegenständliche Liegenschaft.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
l) Dkfm. Hilde Kremhöller – Tullnerbachstraße 12 
 



 
 
 



S a c h v e r h a l t 
 
Das Schreiben ist als Anfrage zu einem künftigen Bauprojekt zu bewerten und hat keinen 
Bezug zur laufenden Flächenwidmungsplanänderung. 
Bauführungen in HQ 100-Bereichen sind prinzipiell möglich, im Baubewilligungsbescheid sind 
hierfür jedoch Auflagen vorzuschreiben. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Der Inhalt des Schreibens betrifft das aktuelle Änderungsverfahren nicht und sind die im 
Entwurf festgehaltenen Eintragungen beizubehalten.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
m) Thomas Luger – Schöffelgasse 16 
 



 
 
 



S a c h v e r h a l t 
 
Hochwasserabflussgebiete nach § 38 Wasserrechtsgesetz, festgelegt vom Amt der NÖ 
Landesregierung Gruppe Wasser, Abteilung Wasserbau, WA3, sind im Flächenwidmungsplan 
ersichtlich zu machen. Es handelt sich nicht um eine Widmung, sondern um eine 
Kennzeichnung. 
Zum Baubestand:  
die Gemeinde ist bestrebt, den vom Vermessungsamt zur Verfügung gestellten Kataster 
hinsichtlich des Baubestandes möglichst aktuell zu halten. Es werden seit Jahren und in 
regelmäßigen Abständen die neu errichteten Gebäude nachgetragen, die in der digitalen 
Katastermappe noch nicht aufscheinen. Im konkreten Fall wurden die aktuellen 
Gebäudeumrisse nunmehr nachgetragen. Einfriedungsmauern werden im Kataster nicht 
dargestellt. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Die Abänderung der vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserbau, WA3, festgelegten 
Wasseranschlagslinie für ein 100-jährliches Hochwasser durch die Gemeinde ist nicht möglich, 
eine Änderung kann nur durch die entsprechende Dienststelle des Landes erfolgen. Die 
Gemeinde ist verpflichtet, die HQ 100-Bereiche im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu 
machen. Die Darstellung bleibt daher bis zu einer Neufestlegung durch das Amt der NÖ 
Landesregierung unverändert.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
n) Maria Parzer, Helga Reha, Sabine Aicher, Marga Schmidl, Christian Schlagitweit     
 



 
 
 



S a c h v e r h a l t 
 
Baunzen:  Die Beschränkung auf 3 WE berücksichtigt die bestehenden Wohngebäude mit 

mehr als 2 WE.  
 

Heimgarten: Die Wohnhausanlage auf der gegenständlichen Liegenschaft wird demnächst 
fertig gestellt und bezogen, sie entspricht in allen Belangen den geltenden 
Bestimmungen. Es scheint nicht sinnvoll, hier nachträglich eine Beschränkung 
einzuführen, diese Maßnahme käme zumindest innerhalb der nächsten 50 Jahre 
nicht zur Geltung. 

 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Baunzen: Beibehaltung der Beschränkung auf 3 Wohneinheiten. 
Heimgarten/Grillparzergasse: Beibehaltung der bestehenden Widmung (BW-30 ohne 

Beschränkung der Wohneinheiten). 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
o) Gottfried Rath - Sagbergstraße 
 



 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Es hat keine Umwidmung stattgefunden. Seit dem Jahre 1984 ist diese Liegenschaft als Gp 
gewidmet. 
Keine Änderung hat es auch bei der Abgrenzung zwischen der Verkehrsfläche und der als Gp 
gewidmeten Fläche der Parz. 442/68 gegeben.  
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Im Bereich der Parz. 442/68 hat es keine Änderung gegeben, gegen die eine Einwendung 
gemacht werden könnte. Der Inhalt des Schreibens betrifft das aktuelle Änderungsverfahren 
daher nicht.  
Das Schreiben kann als Antrag auf Umwidmung gewertet werden. Die Hineinnahme eines 
neuen Änderungspunktes in ein laufendes Verfahren ist rechtlich ausgeschlossen. 
Auswirkungen bzw. der Wirkungslosigkeit einer BW-Widmung: 
Grundstücksgröße: 420 m² 
Baubestand lt. Kataster: 22 m² (Trafohäuschen der Wienstrom). 
Laut bestehender Bebauungsbestimmungen ist die Mindestgröße eines Bauplatzes in der 
offenen und gekuppelten Bauweise mit 500 m² festgelegt. Selbst bei Widmung der Fläche als 
Bauland könnte es zu keiner Bauplatzerklärung kommen, das Grundstück wäre somit nicht 
bebaubar. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Die Einwendung ist als Widmungsänderungsantrag zu werten. Dies ist aber aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich, da das Grundstück weniger als die erforderlichen 500 m² aufweist. Die 
Baufluchtlinien sind bereits seit der 6. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 
bestehend und werden nicht geändert.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
p) Mag. Helga Reha - Gefahrenzonen 
 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Wie schon im Erläuterungsbericht vom 25.03.2009 unter Pkt.3 beschrieben, werden die 
Hochwasserabflussgebiete für den Gablitzbach im Abschnitt zwischen Kreuzung mit der B1 und 
Gemeindegrenze Gablitz derzeit von der Wasserbauabteilung des Landes NÖ ausgearbeitet. 
Frühestens Ende 2009 ist mit der Fertigstellung zu rechnen, nach Vorliegen der digitalen Daten 
erfolgt die Kenntlichmachung im Flächenwidmungsplan. 
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Sobald die Hochwasserabflussbereiche vom Land NÖ, Abt. Wasserbau, WA3, fertiggestellt und 
freigegeben sind, sind sie in den Flächenwidmungsplan bei einer weiteren Änderung des 
örtlichen Raumordnungsprogrammes zu übernehmen.“  
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
q) Rita und Ing. Herbert Sidla – Auf der Schanz 
 



 



 
 
 



 
S a c h v e r h a l t 
 
Das Grundstück war seit Anfang der 1980er Jahre fälschlicherweise als Bauland-
Industriegebiet gewidmet. Tatsächlich handelt es sich hier um einen Teil der Liegenschaft Auf 
der Schanz 9. Die Widmungsgrenze verläuft durch ein bestehendes Gebäude.  
 
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Widmungskorrektur für die Parz. 603/2 in Bauland-Betriebsgebiet laut nachstehendem 
Planausschnitt.“ 
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Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
r) Amt der NÖ Landesregierung, WA1 – Betreuungsstreifen entlang  
   von Gewässer 

 



 



 
 
 



Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Das Schreiben des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. WA 1, vom 15. 04. 2009, WA1-ÖWG-
41006/466-2009, wird zur Kenntnis genommen.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
s) Amt der NÖ Landesregierung, RU1 - Gutachten 
 



 



 



 



 
 
 



Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Das Schreiben des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. RU1, vom 27. 05. 2009, RU1-R-
475/025-2009, wird zur Kenntnis genommen.“ 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
t) Bauverwaltung, Ortsplaner 
 
Betrifft: Ziegelfeldgasse 2 und 4, ident Kaiser-Josef-Straße 68, Parz. 483/3; EZ 669 
 
S a c h v e r h a l t 
 
Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein annähernd dreieckiges Grundstück, das bis auf die 
seitliche östliche Grundgrenze allseits von Verkehrsflächen umschlossen ist. Im Bereich des 
südlichen Vorgartens ist eine Bushaltestelle untergebracht, diese Fläche ist Teil der 
Ziegelfeldgasse und damit öffentliches Gut.  
 
Die Verkehrserschließung des Siedlungsbereiches Ziegelfeld erfolgt über zwei 
Aufschließungsstraßen:  

die Marterbauerstraße, die südlich des Friedhofes von der Bergasse abzweigt und  
die Ziegelfeldgasse, die im Bereich des o.g. Grundstückes von der Kaiser Josef-Straße 
abzweigt 

 
Das gesamte Ziegelfeld ist ein süd-ost geneigter Hang, beide Zufahrtsstraßen weisen eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Steigung auf.  
 
Sachverhalt: 
Für den Bauland-Block, umschlossen von Kaiser Josef-Straße, Berggasse, Marterbauerstraße, 
Luisenstraße und Ziegelfeldgasse, wurde die Bebaubarkeit in Teilbereichen auf 3 
Wohneinheiten pro Grundstück beschränkt. Diese Maßnahme ist begründet im Schutz des 
Stadt- und Landschaftsraumes sowie der Bewahrung der bestehenden Baustrukturen und des 
Sozialgefüges. 
Die Abgrenzung des Bauland-Wohngebietes, für welches die Beschränkung gilt, erfolgte etwa 
in Baublockmitte, und umfasst die Grundstücke entlang der Marterbauer- und der 
Luisenstraße. Die Parz. 483/3 war nicht mit eingeschlossen. Die Grundstücke entlang der 
Kaiser Josef-Straße sind Teil der ausgewiesenen Stadtentwicklungsachse und wurden nicht 
eingeschränkt. 
Die Liegenschaft ist aufgrund seiner besonderen Lage dem Siedlungsbereich Ziegelfeld und 
nicht der innerstädtischen Entwicklungsachse zuzurechnen, weshalb die Abgrenzungslinie 
verschoben werden soll.  
Der Stadtrat stellt auf Grund seiner Sitzungsberatung vom 09. 06. 2009 den 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
„Für die Parz. 483/3 wird die Beschränkung des Bauland-Wohngebietes auf 3 Wohneinheiten 
festgelegt.“ 
 
Zu diesem Antrag (lit a-t) sprachen:  
 
 



Abstimmungsergebnis (lit. a-t): 
einstimmig 
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